
VEREINBARUNG

zwischen

der lüasserversorgung Bisikon - Kindhausen'

der Stadt Illnau - Effretikon

und

der politischen Gemeinde Volketswil

über

die Uebernahme der l{asserversorgung Bisikon - Kindhausen

durch die politische Gemeinde Volketswil
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EINLEITUNG

Die trIasserversorgung Bisikon-Kindhausen versorgt die beiden Dörfer Kind-

hausen, Gemeinde Volketswil, und Bisikon, Stadt I1lnau-Effretikon' mit

Trink-, Brauch- und Löschwasser. Dazu betreibt sie eine üIasserversor-

gungs- und Hydrantenanlage, bestehend aus den beiden GrundwasserPump-

werken Bisikon (fll-nau) und Kindhausen (Volketswil) ' dem Reservoir Asp-

berg und entsprechenden Versorgungsleitungen. Mit dieser Anlage werden

zg;r ZeLt rund 102 Abonnenten in Kindhausen und 63 Bezüger in Bisikon mit

trIasser versorgt. Im Ortsteil- Kindhausen setzte Mitte der siebziger Jahre

eine rege Bautätigkej.t ein, welche zu einem Anstieg des ltrasserverbrauchs

führte, so dass heute der Ausbaustand der bestehenden Anlagen den Anfor-

derungen nicht mehr genügt. Vor al1em in Hinblick auf eine weitere

Bautätigkeit in Kindhausen muss die Speicherkapazität und das Leitungs-

1.etz dringend erwei.tert werden. Auch die Versorgungssicherheit und der

Brandschutz sind aufgrund der alten, zu kleln dimensionierten Leitungen'

nicht gewähr1-eistet.

Die Geneinde Volketswil plant auf dero Aspberg, in unmittelbarer Nähe des

bestehenden, zu kleinen Reservoirs der l,lasserversorgung Bisikon- Kind-

hausen, einen Gegenbehälter für die Versorgungszone Volketswil (Reservoir

Chellerhol-z). Dadureh ergibt sich für die trlasserversorgung Bisikon-Kind-

hausen die Möglichkej-t, ans Netz der tr'Iasserversorgung Volketswil anzu-

schliessen.

Diese Vereinbarung regelt die Uebernahme der trIasserversorgung Bisikon-

Kindhausen durch di-e Gemeinde Volketswil.
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Art. 1: Vertragsgegenstand

Die politische Gemeinde Volketswil übernimmt von der trIasserver-

sorgung Bisikon-Kindhausen die nachfolgenden trrlasserversorgungs-

und Hydrantenanlagen:

- Reservoir ttAspbergtl

1 = L20 m3 + 120 m3 Löschreserve

l'Iasserspiegelhöhe 558 m.ü.M.

nit 3,33 Aren Gebäudegrundfläche und Umgelände (Vüald)

- Grundwasserpumpwerk "Bisikon-Ausserdorf"

ink1. zugehöriger Steuerungs- und Kabelanlage zum autona-

tischen Betrieb
nit 1,39 Aren Gebäudegrundfl-äche und Umgelände

- Grundwasserpumprderk "Kindhausen-Pünt"

ink1. zugehöriger Steuerungs- und Kabelanlage zum automa-

tischen Betrieb
mj-t ca. 4,0 Aren Gebäudegrundfläche und Umgelände (llald)

- Verteilnetz

inkl. zugehöriger Hydranten in den Dorfteilen Bisikon und

Kindhausen

Dle Anlagen der trrlasserversorgung Bisikon-Kindhausen sind im

beigelegten Plan Nr. 1 vom L2.3.1984 dargestellt. Dieser bildet
einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung.
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Art. 2: Auf lösune der tr'Iasserverso rgung Bisikon-Kindhausen

Die lüasserversorgung Bisikon-Kindhausen wird auf den Zeitpunkt
des Ueberganges der Anlagen an die Gemeinde VoLketswil, spätes-
tens aber- auf den 31.. Dezenber 1986, aufgel-öst. Die in Art. 1

beschriebenen Anlagen und Grundstücke gehen kostenlos ins Eigen-

tum der Gemeinde Volketswil über. Die Gemeinde Volketswil über-
ninnt auch säntliche übrigen Aktiven und Passiven der aufzulö-
senden trriasserversorgung und tritt a1s deren Rechtsnachfolgerin
in säntliche Rechte und Pflichten ein.

Zur l,Iahrung der Interessen der Einwohnerschaft von Bisikon ordnet

der Stadtrat, I11nau-Effretikon einen Vertreter nit beratender

Stimme in die I'lerkkommission der Gemeinde Volketswil ab.

Es ist zudem ein Anllegen, dass auch inskünftig, in Anlehnung an

die heutige Praxis, jewells ein Vertreter des Dorfteiles Kind-

hausen in der I'Ierkkommisslon der Gemeinde Vol-ketswil vertreten
lst.

Art. 3: Ausbau der Anl-agen Volketswil

Die Gemeinde Vol-ketswil erstellt nach Abschluss dieser Verein-

barung innerhalb von 5 Jahren die nachfol-genden, gemäss Gene-

rel-lem trrlasserversorgungsproj ekt Volketswil vorgesehenen Anlagen:

- Reservoir Aspberg, I = 1000 m3, !üasserspiegelhöhe ca.

n.ü.M. als Gegenbehälter zum Reservoir ChellerhoLz

560

- Reservoirableitung, NI,,l 250 nm ink1. zweckmässige Verknüpfungen

mit dem bestehenden Versorgungsnetz in Bisikon und Kindhausen

- Erneuerung Grund\^Tasserpumpwerk Kindhausen
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Art. 4: Zukünftige tJasserbeschaffung

Die tr'Iasserversorgung Volketswil wird die Dörfer Bisikon und Kind-

hausen vornehmlich mit Grundwasser aus den Fassungen Klndhausen

und Volketswil (Versorgungszone Volketswil) versorgen.

Art. 5: Versorgungspflicht

Die Geneinde Volketswil verpfllchtet sich' die Trink-' Brauch- und

Löschwasserversorgung im Versorgungsgebiet der tr'lasserversorgung

Bisikon-Kindhausen ohne Vorbehalte zu übernehmen. Das Versor-

gungsgebiet umfasst die belden ursprünglichen Zivilgeneinden

Bisikon und Kindhausen, gemäss beiliegenden Plan Nr.2 vom

15.5.L984, der ebenfall-s einen integrierenden Bestandteil dieser

Vereinbarung biJ.det.

Die Gemeinde Volketswll verpflichtet sich im weiteren, den

Dorfbrunnen Bisikon und den von ihr auf eigene Rechnung noch zu

erstellenden Dorfbrunnen Kindhausen weiLerhin und auch inskünftig
kostenlos nit tr'lasser zu bellefern, sofern nicht höhere Gewalt

oder die Versorgungslage all-gemeln dies verunnöglicht.

Für die Installation und den Unterhalt der Hydranten auf dem

Gebiet der Stadt I1lnau-Effretikon leistet diese der Gemeinde

Volketswil eine jährliche Entschädigung: wie an die übrigen,

nicht von der Stadt betriebenen lrlasserversorgungs- und llydran-

tenanlagen.

In Bislkon ist eine Ausl-ösestation für die Löschreserve, nach

MögJ-ichkeit in Feuerwehrgerätehaus' zu installieren.

Dle Kosten gehen zv Lasten der Feuerwehr bzw. der Stadt I11-

nau-Effretikon.
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Art. 6: I'Iasserlleferung über die Gemeindesrenze

Die tr'lasserbezüger von Blsikon, weLche auf Stadtgeblet Illnau-
Effretikon liegen, werden nach dem Anschluss an Volketswil

Abonnenten dieser. trlasserversorgung. Damit gelten für diese Be-

ziiget, 1nkL. Neuabonnenten, das Reglement sol^7ie dle Installa-
tions- und Tarifvorschrlften für die !üasserversorgung der Ge-

meinde Vol-ketswi-l.

Die Gemeinde VolketswiL llefert der Stadt Il-lnau-Effretikon
jährlich die Daten über Abonnenten und lfasserbezüge von Bi-

stkon für die Erhebung der Abwassergebühren.

Art. 7 : Verwaltungskompetenzen

Die Baubehörde von lllnau-Effretikon erteilt die Baubewilligungen

in Bisikon unter dem VorbehaLt der Anschlussbewilligung durch die

Gemeinde Volketswil. Für dle Anschlussgebühren sind ebenfalls die

Vorschriften der Geneinde VoLketswil massgebend.

Bei Vorhaben, die eine wesentlLche Steigerung des tr'Iasserver-

brauches oder bedeutende Ausbauten der llasserversorgung zur FoJ-ge

haben, hört sie überdies, vorgängig der Erteilung der Baubewil-

ligung, die Gemeinde Volketswil an.

Die PoLitische Gemeinde lllnau-Effretikon überträgt den Organen

der Pol-itischen Gemeinde Volketswil sämtliche Befugnisse, eln-

schLj.esslich der Strafkompetenzen' die für die Erfü11ung der

Aufgabe auf dem Gebiet von Bisikon erforderl-ich sind.
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Arl. 8: Vereinbarungsdauer

Dle Vereinbarung wlrd auf unbegrenzte Dauer abgeschlossen und

kann frühestens erstmal-s nach Ablauf von 50 Jahren seit fnkraft-
treten der Vereinbarurig, unter Einhaltung einer vorgängigen Kün-

dlgungsfrist von 5 Jahren, erfolgen. Erfolgt keine Kündigung,

verl-ängert sich die Vereinbarungsdauer jewells um 10 Jahre, wie-
derum unter Beachtung einer Kündlgungsfrist von 5 Jahren.

Ar!, 9: Streitigkelten

A11fä11ig aus dieser VereJ.nbarung entstehende

sind vor den Verwaltungsbehörden, finanzielle
vor dem Verwal-tungsgericht auszutragen.

Präsident
Peter Maier

Streitigkeiten
Streitigkeiten

Aktuar

Art, l0: Inkrafttreten

Die vorliegende Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die
Kreisgemeindeversamnlung der trIasserversorgung Bisikon-Kindhausen

sowie durch die zuständlgen Organe der Gemeinde Vol-ketswil und

der Stadt Il-l-nau-Effretikon in Kraft.

Der Uebernahmetermln wlrd von den Parteien separat geregelt.

Blsikon-Kindhausen, den 25. Junl 1984 Für die trrlasserversorgung

Bisikon-Kindhausen

4fu-,rL /4 I
I{illi Schütz
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11lnau-Ef f rerikon, den 2 4. 0lr:,i, iüg{

Volketswil, den -?. [gZ.lgg4

Stadtrat ll I nau-Effretikon
Präsident: Scfireiber:

R. Keller K Eidrenberger

Gemelnderat Volketswil
Der Gemelndepräsldent: Der

Th. Leuthold H. Baumann


